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Bekanntmachung  
 

Planfeststellung für den Neubau der Kreisstraße (K) 53n als 
Westumgehung 
 
mit Anschluss an die Landesstraße (L) 583 (Neuenkirchener Straße), die L 590 
(Borghorster Straße), die L 592 (Nordwalder Straße) sowie Anschluss an den 
Knotenpunkt K 53 (Reckenfelder Straße ) / K 54 (Robert-Bosch-Straße) vom 
geplanten Kreisverkehrsplatz zur Anbindung der Neuenkirchener Straße bis zum 
geplanten Kreisverkehrsplatz Reckenfelder Straße / Robert-Bosch-Straße mit 
folgenden Planänderungen (Deckblatt A): 

• die technische Planung (Objektplanung Verkehrsanlage, Wassertechnischer 
Entwurf), 

• die Umweltgutachten (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutz-beitrag, 
Immissionstechnischer Fachbeitrag), 

• die Grunderwerbsunterlagen 
• rechtliche Regelungen (z.B. Bauwerksverzeichnis), 
• die inhaltlichen Beschreibungen und Begründungen (Erläuterungsberichte) 
 
und der hiermit im Zusammenhang stehenden übrigen Änderungsmaßnahmen an 
dem vorhandenen Straßen-, Wege- und Gewässernetz und Anlagen Dritter sowie der 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf dem Gebiet der Stadt 
Emsdetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
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Der bereits in der Zeit vom 20. April 2009 bis 19. Mai 2009 ausgelegte Plan für das 
o.a. Bauvorhaben des Kreises Steinfurt wird geändert. Für das Vorhaben besteht 
eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Für das 
Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkung Emsdetten, Flur7, 8, 9, 
15, 16, 17, 20, 21, 60, 61, 62, 63, 64, 67 und 68 beansprucht. 
 
Die Planänderungen (Deckblatt A, Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit  
 

vom 5. Mai 2014 bis 4. Juni 2014 (einschließlich) 
 

im Rathaus der Stadt Emsdetten - Am Markt 1, 48282 Emsdetten, 5. Etage, Zimmer 
502 - während der Geschäftszeiten 

Montag bis Freitag 09:00 bis 12:30 Uhr, 
Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr und 
Donnerstag 14:00 bis 17:00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist 

bis zum 18. Juni 2014 , bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde), Domplatz 1-3, 48143 Münster, oder bei der Stadt 
Emsdetten - Am Markt 1, 48282 Emsdetten - Einwendungen gegen die 
Planänderungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss 
den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen 
lassen. 
 
Nach Ablauf der Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG -*). 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben. 
 
Die Bezirksregierung Münster bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in 
rechtsverbindlicher elektronischer Form gemäß § 3 a VwVfG NRW über das 
Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) zu senden. Dabei sind 
aber die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen zur Nutzung 
der Virtuellen Poststelle (EGVP) zu beachten. Auf die Homepage der 
Bezirksregierung Münster, www.bezreg-
muenster.de/startseite/service/virtuelle_Poststelle, wird hierzu verwiesen.  
Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt daher 
unberücksichtigt. 

 
*)Während der Planauslegung tritt eine Rechtsänderung ein. 

Maßgeblich für dieses Planfeststellungsverfahren sind die Vorschriften des VwVfG Nordrhein-
Westfalen in der novellierten Fassung (nach dem Gesetz zur Modernisierung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften), die beim Erlass 
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des Planfeststellungsbeschlusses gültig sein wird. Im Vorgriff auf die künftige Rechtslage sind hier 
die Vorschriften des VwVfG in der künftigen Fassung zitiert. Auf die gleichlautenden, schon in Kraft 
getretenen Vorschriften des VwVfG des Bundes wird zur Erläuterung hingewiesen. 
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung und der Hinweis auf die Präklusion (§ 73 
Abs. 4 Satz 3 VwVfG) dient auch der Benachrichtigung der sonstigen 
Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und nach in 
anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in 
Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind 
(Vereinigungen), von der Auslegung des Plans. 

 
3. In der Regel findet ein Erörterungstermin statt. Er wird vorher ortsüblich bekannt 

gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen 
erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von 
dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG). Sind mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung 
ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 
Anhörungsbehörde zu geben ist. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 

Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und 
diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind. 

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Veränderungssperre nach § 40 

StrWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der 
Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 40 
Abs. 4 StrwG). 
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8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 
 

• dass die für das Vorhaben und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens zuständige Behörde die Bezirksregierung 
Münster- Verkehrsdezernat -ist, 

• dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 
entschieden werden wird, 

• dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen 
Angaben enthalten und 

• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 
Abs. 1 UVPG ist. 

 
Die Planunterlagen sind zudem unter 

http://www.emsdetten.de/planen-bauen-umwelt-
verkehr/verkehr/verkehrwestumgehung-k53n/offenlage-planfeststellungsunterlagen-
deckblatt-a.html  

einzusehen. 
 
 
 
 
Emsdetten, den 24.April 2014 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 39 
„Engelnkamp", 
11. Änderung 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 31.03.2014 beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 39 
"Engelnkamp", 11. Änderung bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festset-
zungen und der Begründung, öffentlich auszulegen. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes wird umgrenzt:  
Im Norden:  durch den Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 40, 
Im Osten:  durch die Straße Grünring, 
Im Süden:  durch die Straße Frischholt, 
Im Westen:  durch die Straße Schüttenrode.  
 
Die genaue Abgrenzung des Änderungsbereiches ist in folgender Abbildung schraffiert ge-
kennzeichnet.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 "Engelnkamp", 11. Änderung 
werden die Baugrenzen im Änderungsbereich angepasst, die Stellung der 
baulichen Anlagen einheitlich festgesetzt sowie weitere planungsrechtliche 
Anpassungen und Aktualisierungen vorgenommen.  
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Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 39 „Engelnkamp“, 11. Änderung wird im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl I S. 1548) durchgeführt.  

Ein vereinfachtes Änderungsverfahren kann angewendet werden, wenn durch die Änderung 
die Grundzüge der Planung nicht berührt sind, keine Verpflichtung der Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung) für Vorhaben besteht und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB genannten Schutzgüter bestehen.  

Sofern diese Belange nicht tangiert werden, kann auf die frühzeitige Unterrichtung und Erör-
terung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Weiterhin entfällt die 
Verpflichtung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines Um-
weltberichts nach § 2a BauGB. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl I S. 1548) in 
Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung 
der 2. Ergänzung vom 15.12.2010 wird hiermit der Auslegungsbeschluss öffentlich bekannt 
gemacht. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung in 
der Zeit vom  
 

06. Mai bis 06. Juni 2014 

 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 

Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen und Stellungnahmen finden bei der Prü-
fung Berücksichtigung. Ein Normenkontrollantrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 31.08.2013 (BGBl. I S. 3533) ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. 

 

Emsdetten, den 23.04.2013 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 57 C 
„Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt" – Teilplan A 

 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Wei-
terentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), gemäß 
§ 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl I S. 1548) folgende Be-
schlüsse gefasst: 

 
1. Die zum Bebauungsplanverfahren Nr. 57 C "Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt" - Teilplan A 

vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden, wie in dieser Beschlussvorlage und 
den Anlagen aufgeführt, abgewogen. 

 

2. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 57 C "Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt" - Teilplan 
A wird zugestimmt. 

 

3. Der Bebauungsplan Nr. 57 C "Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt" - Teilplan A, bestehend aus 
einer Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im südwestlichen Bereich von Emsdetten 
am Rande des Ortsteils Hollingen und ist in dem folgenden Übersichtsplan durch eine breite, 
gerissene Linie dargestellt. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
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Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit 
der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 57 C "Lerchenfeld, 3. Bauabschnitt" – 
Teilplan A gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt 
Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 05.03.2013 öffentlich be-
kannt gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Emsdetten tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begrün-
dung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 
12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Hinweise: 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

 

 

Emsdetten, den 22.04.2014 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 C "Lerchenfeld, 3. Bauab-
schnitt" – Teilplan A sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Umnutzung der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche in Wohnnutzung 
geschaffen werden. 
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Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für 

die Wahl zum 8. Europäischen Parlament 
und 

der Kommunalwahl in der Stadt Emsdetten 

am 25. Mai 2014  
  

1. Das verbundene Wählerverzeichnis zur Wahl des Europäischen Parlaments und zu den Kommu-
nalwahlen der Stadt Emsdetten für die Europa-Wahlbezirke/die Stimmbezirke der Kommunalwahl 

 

wird in der Zeit vom 5. bis zum 9. Mai 2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus Emsdetten, Am Markt 1, Zimmer 111, 
barrierefrei für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk eingetragen 
ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen (getrennten) Wahl-
schein für die Europawahl und einen Wahlschein für die Kommunalwahl hat. 

  
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 

spätestens am 9. Mai 2014 bis 12.30 Uhr, bei der oben genannten Gemeindebehörde Einspruch 
einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzuge-
ben.  

  
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 4. 

Mai 2014 eine verbundene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommunalwahlen 
auf der kenntlich gemacht ist, für welche der Wahlen die Wahlberechtigung besteht. 

 
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen gemeinsamen An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für die Kommu-
nalwahlen.  

  

 

In der Wahlbenachrichtigung, sind der Wahlbezirk/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem 
Rollstuhlpiktogramm bzw. einem textlichen Hinweis gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barriere-
frei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei den oben ge-
nannten Gemeindebehörden jeweils zur Einsichtnahme aus. 

 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt 
zu sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr laufen 
wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

  

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
getrennte Wahlscheine und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.  

  

4. 
 

Die Kommunalwahlen und die Europawahlen  finden gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die 
bei den Kommunalwahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen 
jeweils gesonderte Wahlbriefe absenden. 

  
4.
1 
 

Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Kreis Steinfurt durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

  
4.
2 
 

Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann an den Kommunalwahlen in sei-
nem/ihrem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlbezirks 
oder durch Briefwahl teilnehmen.    
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5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 

 • in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

 • nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

  
a. wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis bis zum 4. Mai 2014 oder die Einspruchsfrist bis zum 9. Mai 2014 
versäumt haben,  

 
b. wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der 

Einspruchsfrist entstanden ist, 

 

c. wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist. 
 

 

Für die Kommunalwahlen werden nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
noch bis zum 16. Tag vor der Wahl (9. Mai 2014) von Amts wegen in das Wählverzeichnis einge-
tragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung in das Melderegis-
ter herausstellt. 
 

 
Wahlscheine können mündlich oder schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die Schrift-
form gilt auch durch Telefax oder E-Mail gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig. 

  
 Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die  

 

• in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 23. Mai 2014, 18:00 Uhr, im Fall nach-
weislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Wahlberech-
tigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen 
sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen.  
 

 
• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter a. bis c. genann-

ten Gründen Wahlscheine erhalten können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 
  

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen, die mindestens 16 Jahre alt sein muss. 

  
6. Mit dem weißen Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlberechtigten 

 • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl, 

 • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl, 

 
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, aufgedruckt ist, 
  und 

 • ein Merkblatt für die Briefwahl. 
   
 Mit dem gelben Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten die Wahlberechtigten 

  
zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Ratswahl, Kreistagswahl) neben dem für beide Wahlen 
geltenden Wahlschein, 

 • je einen Stimmzettel für die Gemeinderatswahl (grün) und die Kreistagswahl (rot), 

 • den für beide Wahlen gemeinsamen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, 

 
• einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, auf-gedruckt ist, 
  und 

 • ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
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Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den Wahlscheinen 
getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass  
 
der Wahlbrief für die Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr, und 
 
der Wahlbrief für die Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr, eingeht. 
  
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den getrennten Merkblättern für die Briefwahl, die mit den 
Briefwahlunterlagen übersandt werden, zu entnehmen. 

 Der rote Wahlbrief für die Europawahl und der gelbe Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.  
Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen angegebenen Stellen abgegeben wer-
den. 

Unterrichtung der von der Meldepflicht befreiten Unionsbürger 
über ihr Wahlrecht bei der Kommunalwahl am 25.05.2014 

(§ 12 Abs. 7 Kommunalwahlordnung) 
Am 25. Mai 2014 findet die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen statt. An der Wahl kann nur teil-
nehmen, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
Staatsangehörige der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger), die bei der 
Meldebehörde am 35. Tag vor der Wahl (Stichtag 20.04.2014) für eine Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen für die Hauptwohnung gemeldet sind, werden bei Vorliegen der wahlrechtlichen Vorausset-
zungen von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen. Sie erhalten eine Wahlbenachrichti-
gung und können ohne Erfüllung weiterer Formalitäten an der Wahl teilnehmen. 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die wegen Befreiung von der Meldepflicht gemäß § 23 des Meldege-
setzes nicht bei der Meldebehörde gemeldet sind, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dafür ist Voraussetzung, dass sie gemäß §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes am 
Wahltag 
1. das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens 16 Tagen vor der Wahl ununterbrochen im jeweiligen Stadt-/Gemeindegebiet, bei 

Kreiswahlen im Kreis, eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung innehaben 
(Stichtag 09.05.2014), 

3. in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Der Antrag ist unter Angabe des Familiennamens, des Vornamens, des Geburtstages und des Ge-
burtsortes schriftlich oder zur Niederschrift bei der jeweils für den Aufenthaltsort zuständigen oben 
genannten Stadt/Gemeinde zu stellen. Im Rahmen des Antrags ist eine Versicherung an Eides statt 
abzugeben, dass der Antragsteller im jeweiligen Stadtgebiet am Wahltag seit mindestens 16 Tagen 
ununterbrochen eine Wohnung innehat. Ferner muss der Antrag Angaben über den gültigen Identi-
tätsausweis und eine Versicherung an Eides statt über die Staatsangehörigkeit enthalten. Die Vorlage 
eines gültigen Identitätsausweises kann verlangt werden. Antragsvordrucke werden im Wahlamt be-
reitgehalten. 
Der Antrag muss spätestens am 09.05.2014 (16. Tag vor dem Wahltag) eingehen. Einem später ein-
gehenden Antrag kann nicht mehr entsprochen werden. 
 

 

 Emsdetten, 24.04.2014 
Stadt Emsdetten 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Georg Moenikes 

 

1.   
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Nebentätigkeiten des Bürgermeisters 
 
Übersicht der Tätigkeiten und Funktionen, die der Bürgermeister der Stadt Emsdetten, Herr 
Moenikes, im Jahr 2013 außerhalb der Stadtverwaltung ausgeübt hat: 
 

 

 
     Institution 
 

 
    Gremium und Funktion 

Stadtwerke Emsdetten GmbH Mitglied des Aufsichts- u. Wasserbeirats 
VerbundSparkasse  
Emsdetten-Ochtrup 

Verbandsvorsteher der 
Zweckverbandsversammlung, Vorsitzender des 
Verwaltungsrats, Mitglied des Risiko-,  Bilanz- und 
Hauptausschusses 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen 

Mitglied der Mitgliederversammlung, des 
Präsidiums und der Kleinen Kommission 

Sparkassenverband 
Westfalen-Lippe (SVWL) 

Mitglied des Verwaltungsrats, des Akademie- und 
Reservefondsausschusses, stellvertretendes  
Mitglied des Hauptausschusses 

Landesbausparkasse Mitglied des Verwaltungsrats 

Flughafen MS/OS Mitglied der Lärmschutzkommission 

Provinzial-Versicherungen AG Mitglied des Regionalbeirats 

Kultursekretariat Gütersloh Mitglied des Hauptausschusses und der Ständigen 
Konferenz 

Verkehrsverein Emsdetten 
e.V. 

Mitglied der Mitgliederversammlung und des  
Vorstands 

Musikschule Greven – 
Emsdetten – Saerbeck 

Mitglied der Zweckverbandsversammlung 

Volkshochschule Emsdetten – 
Greven – Saerbeck 

Mitglied der Zweckverbandsversammlung, 
Verbandsvorsteher und Mitglied 

EUREGIO Mitglied der Mitgliederversammlung sowie Mitglied 
und stellvertretender Vorsitzender der EUREGIO-
Mozer-Kommission 

Jagdgenossenschaften  
Sinningen u. Sinningen-Veltrup 

Verbandsvorsteher 

AirportPark FMO Beiratsmitglied 

GAB Beiratsmitglied 

Rat und Gemeinden und  
Regionen Europas – Deutsche 
Sektion 

Mitgliederversammlung 
stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss und 
im Präsidium 

Bürger-Schützengesellschaft 
Emsdetten 

Vorstandsmitglied 

Galerie Münsterland Vorstandsmitglied 

Kommunalpolitische  
Vereinigung Kreis Steinfurt 

Vorstandsmitglied 

Deutscher Städte- und  
Gemeindebund Nordrhein- 
Westfalen 

Mitglied der Mitgliederversammlung sowie  
stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss und  
im Finanzausschuss 

Münsterlandkonferenz Mitglied des Präsidiums und der  
Mitgliederversammlung 

Regionalverkehr Münsterland 
– RVM 

Beiratsmitglied 
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Die der Abführpflicht unterliegenden Einnahmen aus Nebentätigkeiten/ 
Nebenbeschäftigungen werden, soweit sie insgesamt den Betrag von 6.000 €/Jahr 
übersteigen, an den Stadthaushalt abgeführt. 
 
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 17 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW. 
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